
Beiträge zur

Geschichte des Gymnasiums zu Quedlinburg,
besonders in finanzieller Beziehung.

Wci der Umwandlung der alten katholischenRcichsabtci Quedlinburg in ein freies weltliches Reichsstift ent¬
stand das hiesige Gymnasiumim I. 1540 dnrch Vereinigung der bis dahin bestandenen beiden lateinischen
Stadtschulen in den: Franziskaner-Kloster. Dasselbe war bei seiner Gründung eine Freischuleund konnte
auch durch seine Verlegungin ein säeularisirtes Franziskaner-Kloster von Anfangean auf keine reichen Hülfs-
quellen Rechnung machen. Die einzigen festen Einnahmen, welche die Lehrer der Anstalt nach der Gründung
derselben bezogen, flössen aus dem fast zn gleicher Zeit gestifteten großen Gotteskasten. Dazu kamen noch, zum
Theil erst später, Einnahmen von Hochzeiten,wobei der Kantor mit den Schülern zu singen Pflegte, vom
Vorsingen iu den Kirchen, von Leichenbegleitnngenbei Begräbnissen, von Ncnjahrsumgängcn,von feierlichen
Aufzügen an allen Festen mit Musik und Gesang '), für Privatlektionen,für Aufnahmeneuer Schüler, Nen-
jabrsgcschcukc von Schülern, frei Holz nnd einiges Gehalt vom Magistrat und Einnahmen von Legaten ^),
Je unsichererund vergänglicher die meisten dieser Einnahmen waren, desto größere Wichtigkeit nnd Bedeutung
dattc für das Fortbestehen und Gedeihen der Anstalt von allen Stiftungen, die znm Besten derselben seit jener
Zeit gemacht wurden, ohne Zweifel die Gründung des Gotteskastens. Einen fast nicht geringeren Einfluß
auf das Emporblühcn derselben übte später die rege Theilnahmeder Stadt und die Mildthätigkeitihrer Be¬
wohner dnrch Stiftung von Legaten, die besonders seit dem Ansänge deS 17. Jahrhunderts der Anstalt zuge¬
wendet wurden und das Vermögen derselben noch gegenwärtig bilden. Es sei mir daher vergönnt, einmal
über den Gotteskastenund zwar über den Ursprung, den Zweck, die Natur und die Verwaltung dieses Fonds,
sowie über die Beteiligung des Gymnasiumsau demselbenseit seinem mehr als dreihundertjährigen Bestehen
und sodann auch von den übrigen Stiftungen nnd Vermächtnissen für das Gymnasinm einige historische Nach¬
richten, so weit es die Gränzen dieses Programms erlauben, zur öffentlichenKenntniß zu bringen.

1. Der Gotteskasten.
Die dnrch Einführung der Reformation herrenlosgewordenen und den Landesfürsten anhcimgefalle-Ursprung

nen Kirchen- und Klostergüter boten für die durch die Reformation nöthig gewordenen neuen Einrichtungendes Kastens,
für Kirchen und Schuleu einen reichen Schatz dar. Daß derselbe zu solchen Zwecken benutzt wurde, dazu wirk-

Hieher gehört das aus heidnischenVolkssitten entsprungene, zu Ehren Pabst Gregor's I., des Gründers der er¬
sten Singschule zu Rom, benannte und christianisirte Gregoriusfest, ein Schul- und Jugendfest, an welchem 6ie KreZoi-ii
vor den Häusern Lieder abgesungen wurden, wofür dem Lehrer eine Kleinigkeit an Gelde gereicht ward.

2) Vergl. das Schreiben des Hofpred.Ebsdorf an die Aebtissin Anna vom I. 1583 in dem alten Consist, Ak¬
tenstück im Gvmnasialarchiv,S. 1 u. ff.
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ten ganz besonders die Reformatoren selbst mit. Da insbesondere die Klöster, namentlich die FrauziSkauerklö-
ster ursprünglich der Erziehung und Bildung gedient, diesen Zweck aber seit dem 14. Jahrhundert vernachläs¬
sigt oder fast gauz aus den Augeu verloren hatten, so drangen die Reformatorenunablässig darauf, daß die
durch Aufhebung der Kloster säeularisirteu Güter derselben ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückgegeben wür¬
den. So rief der große Nesormator Luther, der das aus einer vernachlässigtenJugenderziehung entsprungene
Verderben seiner Zeit tief sühlte und daher die Fürsten, Bürgermeister uud Städte deutscher Nation in Wort
und Schrift an die Aufrichtungvon Schnlen dringend und kraftvoll mahute, u. A. feinen Zeitgenossen zu:
»Darum haben die vorigen Kaiser, Könige und Fürsten wohl gethau, daß sie mit solchem Fleiß so viel Schu¬
le», hoch und klein, Klöster und Stifte gebaut haben, daß sie der Kirche haben reichen großen Vorrat!) von
Personen wollen schaffen, aber durch die Nachkommenschändlich zum Mißbrauchverkehrt sind. Also sollen
jetzuud Fürsten und Herren auch thnu, der Klöster Güter zur Schulen wenden und viel Per¬
sonell stiften zum Studio. Werdens unfre Nachkommenmißbrauchen, so haben wir zu unsrer Zeit das Uusre
gethau.« 2) Daß Luther auch die säeularisirten Güter der Kirchen zur Bestellung vou Kirchen- und
Schulämtern verwandt wissen wollte, bezeugt die aus seinen Rath zu Stande gekommene, von ihm selbst
verfaßte Ordnung des 1523 aus säcularisirten Kirchengütern gebildeten gemeinen Kastens zn Leißnigk, welche
er nach seiner ausdrücklichen Versicherung1537 deswegen herausgab, weil er hoffte, das Beispiel jener Stadt
werde bald an andern Orteu Nachahmung finden. Des großen ReformatorsRathschläge bliebeil nicht unbeach¬
tet. Ueberall, wo der ProtestantismusWurzel geschlagenhatte, auch iu unserer Nähe, erhoben sich Schulen
ans Stiftern und Klöstern. So rühmt Eckhard von den Söhnen des Grafen Botho von Stolberg, den
Brüdern der Gründerin des hiesigen GottcSkastens uud des Gymnasiums: Ina monastorin m seliolas von-
vertorunt suaocjuo rcxlilülerunt origini lmticjuao, ^ua<z og vololllmt esse, in c>ui>»us sizi-msrenlur
ecelesiss clootorss ol verlzi clivini inlei'protes. So errichtete Herzog Julius von Brannschweig auS Kirchen-
nnd Klostergütern Schulen zu Gandersheim, Riddagshausen u. a. Uud was konnte wohl für die Erhaltung
uud den Bestand der protestantischenKirche in jener Zeit wohlthätigerund nachhaltiger wirken, als daß man
mit Hülse der Güter, die srüher diesem Zwecke gedient hatten, die Wohlthat des Unterrichts und dadurch auch
das Licht der evangelischenWahrheit weiter nnd weiter verbreitete? Auch die Acbtissin Anna von Stolberg
hatte schon, ehe sie die Reformationin ihrem Stifte förmlich einführte, die Güter der Klöster in demselben,
namentlich des reichen Wiperti- und des Marienklosters, deren Ländercien allein ans mehr denn 60 Husen Lan¬
des sich bclicsen, eingezogen und zu ihren Kammergütern gelegt oder sie in Staatseigcnthum verwandelt, wor¬
aus die nachmaligen abteilichen Domänen entstanden. Jetzt zog sie nun anch die Güter der vier Stadtkirchen
Quedlinburgs ein. Dieß erregte jedoch eiu so großes Aergerniß, daß Prediger und Lehrer öffentlich Theses
lind Propositionen wider die Kirchcnränbcr, die der Kirche öffentlich nnd heimlich ihre Güter nehmen, Heraus¬
gaben und im I. 1540 öffentlich darüber dispntirten "), Schon vorher hatte zwar die Acbtissin »ans hoch-
fleißiges Bitten des Rathes beider Städte Quedlinburg« und ans die Vorstellung desselben, daß das Bar-

b) Luther's Werke, Jen. Ausg., Th. 7., in der Schrift von den Concilien und Kirchen S. 257. Brgl. Th. 5. S.

131: »Wenn sie ihre Stifte und Kloster hielten dafür und auch also brauchten, daß man die christliche Jugend darinnen er¬

zöge und den Glauben und Zucht lehrte, damit man ferner Personen hätte zu christlichen Remtern, und waren also nichts

anders denn christliche Schulen, wie sie von Anfang an gewesen sind.« n. a. a. O.
Lttmicuni StnIK. in rem mei-it-t. Progr. 1719.

°) Joh. Winningstedt, Pastor zu S. Blasii, der 1540 bei diesen Disputationen mitgewirkt hatte, bewies 13 Jahre
später, nachdem der Zweck jener Disputationen erreicht war, in einer Schrift wider die «iici-ilegos, daß die Aebtifsin kein

s-loi'Uexium begangen habe, indem sie die Gelder, welche sie durch Einschmelzung der Monstranzen cinbekommen, zu sal-ti'ii5
der Kirchen- und Schuldiener verordnet habe. S. Kettner's Kirchen- u. Reform.-Historie, S. 137. Vrgl. Eckhard's

Progr. (Uvin-l Ie»»,n »uelvritAs 1726 zu Ans.



füßer-Kloster »aus Darschießnng gutherziger Leute zur Schulenerbaut worden, demselben das Barfüßer-Klo¬
ster »zur Anlegung und Erhaltung einer christlichen Schule« überlassen <>), ohne jedoch für den Unterhalt der
Lehrer gleicher Zeit gesorgt zu haben. Daher schreibt Mclanchthon1540 an den Rath zn Quedlinburg: »Ich
habe groß Mitleid mit Eurer Jugend, daß, wie ich höre, der Stadt nicht nothdürftige Hülfe zur Unterhal¬
tung der Schulpersonen vom Kloster widerfährt, derohalben von Nöthen sein will, daß E. W. zn gelegener Zeit
bei der Herrschaft ansuchen, daß solche notdürftigen Aemter von Kirchen- und Klostergütern bestallt
werden.«?) Daher drang denn 1540 auch der Schutzherr des Stifts, Herzog Heinrich zu Sachsen, der die
Reformationin seinen Landen bereits 1539 eingeführt hatte, bei dem Rath der Stadt darauf, die Kleinodien
des Barfüßer- uud Augustiner-Klosters, welche derselbe ans Befehl des Herzogs Georg 1532 an sich genom¬
men batte, der Aebtissin nicht anszuantwortcn, sondern in Verwahrung zu behalten »). Wenn mich dieser
Kleinodienstreit erst später durch Vergleich beendigt wurde, so ließ sich doch die Aebtissin, sei eS ans den Rath
Melanchthons, des großen Kormanmo, oder durch die dringenden Vorstellungen des Schutzherrn
und des Ruthes der Stadt, noch im I. 1540 bestimmen, aus den säcnlarisirtcn Kirchen- und Klostcrgütern
(vielleicht nach dem Vorbildedes von Luther empfohlenen gemeinen Kastens zu Leißnigk) einen gemeinen Ka¬
sten zu Quedlinburg zur Besoldungvon Kirchen- und Schuldiencruzu errichten. Daß die Fnndation desselben
schon im I. 1540 erfolgte, ist nach dem übereinstimmenden Zeugnisse zweier Zeitgenossen,des Pfarrherrn
!z>.'ulletu8 (Schultheiß)zu S. Nicolai und deS Hvfpredigers Absdorf zu S. Servatii ">), Mt denen die
meisten Chronisten übereinstimmen, mit Sicherheit anzunehmen. Dabei läßt sich jedoch nicht in Abrede stellen,
daß ein Theil der Kirchen- und Klostergüter, die zu dem Gotteskasten gekommen sind, erst später dazu verwandt
wurden. So hatte der Rath die Kleinodien der S. Nicolai-Kirchean sich genommen, die daraus gewonne¬
nen 42 Mark Silbers im Werths von 308 Thlr. in seinen Nutzen verwandt und dafür 154? gelobt und sich
verpflichtet, die 308 Thlr. mit 4 vom Hundert zu verzinsen und die Zinsen entweder znm gemeinen Kasten oder
zu der Kircheu Gebäude zu wenden "), Daß ferner der Rath noch 1543 einen Theil der Kleinodien aus
den Klöstern und Kirchen in seinem Verwahrsamhatte, nnd daß die Aebtissin sie von demselben zu dem
Belms forderte, um sie zur Unterhaltungder Kirchen- und Schuldieuer zu verordnen und zn gebrauche», erse¬
hen wir ans dem Schreiben des Kurfürsten Moritz an den Rath zu Quedlinburg vom I. 1543. " Dieser
Kleinodienstreit scheint später dahin verglichen zu sein, daß die Lehrer am Gymnasio auch vom Magistrat mit
einigem Gehalt versehen wurden ^). Nach einer alten glaubwürdigen schriftlichenChronik ^), welche bis
znm I. 1592 geht, wurde das Vermögen des Gotteskastens zuerst aus Aeckern und Kapitalien und den ent¬
behrlichen Kleinodien der vier Stadtkirchen gebildet. Ohne Zweifel aber gelangte, wenn anch zum Theil erst

°) Vrgl. Nathhäusliche Akten, betr. das Barfüßer-Kloster, 5. 5. S. 32 u. 34.

') Vrgl. (ZuelUiukurgiek in der Schloßbibl. II. p. 124>>.

°) Vrgl. ^Vlknusor. Ouecll. Xr. II. p. 13Ib.

Vrgl. dessen »r-uio <Ie ttev. et Ken. v»i»in^ äuuk. >Vüsllberx. IZ81. u. das Hauptbuch zu S. Nicolai

Fol. 67.

>°) Vrgl. dessen Schreiben an die Aebtissin in dem alten Consisr. Aktenstück des Gymnasialarchivs, S. I,

Die Verpflichtungsurkunde findet sich abschriftlich im S. Nicol.-Kirchen-Archiv. Vrgl. Kettner's
p. KKZ.

Vrgl. AauiisLi'. s)ne<N. II. s>. I5l.

") S. Fritsch Gesch. des Stifts Quedl. II. S. 268.

") »Anno 1541 (?) ist der allgemeine Gotteskasten aufgerichtet und sind aus allen 4 Pfarrkirchen etliche Kleinodien

verkauft und dazu verleget; die Kleinodien an Golde und Silber, so zum Gottesdienst zu gebrauchen unnöthig, wie auch du

Aecker kompertiret, in Geld geschlagen, das Geld auf Zinsen, die Aecker auf Pacht ausgethan.«

Das Chronikon ist wahrscheinlich das vom Pastor Wolf zu S. Blasii verfaßte, welches Fritsch in seiner Gesch,

Quedl. I. S. 13 erwähnt, und findet sich abschriftlich in den .>l!in«--cr <>»esl!. lnm. VI p.
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später, zu demselben noch ein Theil dcr Kleinodien nnd Güter von den säenlarisirten Klöstern, waS schon nach

dem Obigen wahrscheinlich wird. So ersehen wir anch ans einer noch vorhandenen Rechnung des zum Gottcs-

kasten gehörigen Ariuenkastcns vom I. 1556, daß zu demselben von dem in Quedlinburg belegenen, sogcnann-

tcn grauen Hose, einem zum Kloster Michaelsteiu gehörig gewesenen, dcr Acbtissin anheimgefallenen Gnte eine

jährliche Korupacht von 25 Malter Weizen floß. So ist ferner ans einer in Abschrift noch vorhandenen

Schenkungsurkunde dcr Acbtissin Anna ersichtlich, daß dieselbe noch im I. 1566 znm Gotteskasten vier Hnsen

Landes schenkte, welche dein in das Privateigenthum dcr Acbtissin übergegangenen Vermögen des S, Wiperti-

nnd Maricuklosters entnommen waren ^5), Daher berichtet denn anch ein Chronikon von dcr Stistuug des

KasteuS, daß Aebtissiu Auna von den verkauften päbstlicheir Kleinodien uud Schätze», wie auch »aus ihre«

eigenen Mittel»« eiueu allgemeinen Kasten errichtet habe Durch andre Lehnserrichtnngen und Ver¬

mächtnisse späterer Kapitularium» und wohlhabender Bürger wnrde das Vermögen des Gotteskastens in der

folgenden Zeit noch vermehrt Wie viel aber ursprünglich von Kirchen- und Klostcrgütcrn in den Gottes¬

kasten geflossen fci, läßt sich uicht mchr crinittcln. Schon die Kirchväter zu S, Nicolai provocirten, um festzu¬

stellen, wie vicl von dcn S. Nicolai-Kirchengütern zmn Gottcskaftcn gckommcn fci, iin I. 1588 in ihrer wi¬

der die Kastcnhcrren anhängig gemachten Klage auf Beweisaufnahme durch Zeugen, »daß die Kastenherren ein

Fundbnch, Register nnd Jnventarinm gehabt, worin die rsäitus und Güter verzeichnet gewesen, die zum Got¬

teskasten gelegt wären, und daß solch Register zu Hofe in Fürstliche Kanzlei gekommen und allda sammt der

Fuudatiou uoch vorhanden sei.« i«) Eine Urkunde über die Fnndation des Gotteskastens scheint demnach vor¬

handen gewesen, doch schon damals verloren gegangen zn sein, da sonst nirgends derselben Erwähnung geschieht.

Zweck und Dcr Gottcskaftcn hatte ursprünglich, gleich dem gemeinc» Kaste» z» Leißingk, im Allgemeinen die

Bcstim- Bcstimmnng: 1) Kirchm- n»d Schnldicncr zn besolden, 2) für die Armenpflege zu sorge» »»d 3) Kirchen-

mung des Schnlgebände i» Bau und Besserung zu erhalten. Er bestand gleich nach seiner Gründung aus 2 Kasten,

einem Reichen nnd einem Armen Kasten, die ursprünglich getrennt verwaltet wurdeu. 20)

Als Haupt- und Grundbestimmttilg des Gotteskastens scheint indeß von dcr Stistcrin desselben und

ihren Nachfolgerinnen die Befoldnng von Kirchen- und Schnldienern festgehalten zn sein. Daher erwähnt ein

glaubwürdiger Zeitgenosse der Acbtissin Anna, dcr Pastor zu S. Nico!., iu sciucr, zu Ehrcu der¬

selben verfaßten uud 1581 gedruckten Gedächtnißrede nur diese Gruudbcstimmuug des Gotteskastens mit den

Worten: Constitutum cjuocjuo est eo tempore lleiarium puklicuin, eolloetum ox c^iatuor eeoiosiui-un»

utnuscjus civitatis (Alt- und Neustadt) I^onis et roäitikus, Mc/e ium «V,

") Brgl. Kettner's ^ntiyuit. gneiil. >>. KKI.

Vrgl. Zl!»>ii8ci-. >0»,. VI. p. 7!>.

Namentlich durch Legate, die beim Gotteskasten belegt wurden und nach dem Willen ihrer Stifter bestimmten

Benesiciarien des Kastens zu Gute kommen sollten. Von dcn zu Gunsten von Geistlichen im 16. und 17. Jahrhundert aus¬

gesetzten Legatm sind hier zu erwähnen die von Drechsler, Hans Müller, Georg Quenstedt, Ilse Holzwcrder (1579),

Andr. Borghardt. Zu Gunsten des Gymnasiums legirten in derselben Zeit Kapitalien Ilse Holzwerder, vr. Mül¬

ler, Wolter, im Gesammtbetrage von etwas über 500 Thlr.

1°) Brgl. ^ct» der S. Nicolai-Kirche, betr. Streitsachen dcr S. Nicolai-Kirche mit dem großen Gotteskasten.

Dcr Gotteskasten bestand ursprünglich aus dem Reichen und dem Armen Kasten. Auch wurde derselbe im Ge¬

gensatz zu den Gotteskasten der Stadtkirchen der große, gemeine oder allgemeine Gotteskasten genannt.

2°) Vergl. die Chroniken in den Rinniscr. Nuedl. l»m. VI. 11. und ebendas. 7S. In dem ersten Chronikon

heißt es: 1541 ist dcr allgemeine Gotteskasten aufgerichtet und zwei Kasten daraus verordnet, dcn einen zur

Unterhaltung der Kirchen, den andern zur Nothdurft der Armen.« »Aus demselben sollten«, sagt derselbe Chronist, »Kirchcn-

und Schuldiener besoldet, auch zum Theil die Kirchengebäude in ihrem Wesen nothdürstig erhalten werden.« — Die Verwal¬

tung dcr beiden Kasten war in dcr Weise getrennt, daß, wie wir z. B. aus einer noch vorhandenen Rechnung des Armen Ka¬

stens vom I. 1556 ersehen, im Fall des Bedürfnisses ein Kasten dem andern Geld vorstreckte.
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</u«m ,'i, I/U? «K sc/-o/a e,'uck>e??^, a/e,'M/u/'. Damit steht aber nicht in Widerspruch,daß die
Stifterin des GotteSkasteus in einer Schcukuugsurkuudevom I. 1566 festsetzt, »daß die Kastcnvvrstchcr von
den geschenkten Acckcrn die Kirchen- nnd Schnldiener, anch arme Leute hinfort um desto reichlicher und
besser jährlich belohnen nnd versorgen sollen.«

Daß der Zweck der Stiftung jedoch dahin ging, daß nur die Kirchen- nnd Schuldieuerder 4 Stadt-
kircheu, deren Vermögen znm Gotteskasten ganz oder theilweise geflossen war, an den Einkünften derselbenpar-
tieipirten, dagegen die Kirchen- nnd Schnldienerder übrigen Kirchen, die ihr Vermögen behalten hatten, von
dieser Theilnahmeausgeschlossenwaren, beweist theils die bestimmte und deutliche Erklärung deS
theils stimmt auch damit die Observanz übercin, die während der ganzen Dauer des Stifts festgehalten wnrde.

Der Gruud dieser ausschließliche Berechtigung der Kirchen- und Schuldiener an den 4 Stadtkirchen
lag ohne Zweifel darin, daß die Stiftcrin deS GotteskasteuS nur deujeuigen Kirchen, denen ein Theil ihres
Vermögens entnommen war, theilweise auch wieder zu Gute kommen lassen wdllte. Das Gymnasium aber hat
sie gewiß ans dem Grunde berücksichtigt, weil schon die Lehrer der lateinischen Stadtschulen, welche vor der
Reformationbestanden, anS Kirchengütern nnterhaltenwurden nnd weil überdies; ein Theil jenes Vermö¬
gens auS Klostcrgütern bestand, Melanchthon aber die dringende Mahnung au sie ergehe» ließ: »die nothwcn-
digen Aemter der Schnlpersoncn von Kirchen- nnd Klostcrgütern zu bestellen nnd zn nnterhalten.« Auffallen
könnte eS hierbei allerdings, daß dem Prediger zn S. Wiperti (jetzt Servatii) eine Betheilignng am Gottes¬
kasten von der abteilichcn Ncgicrnngniemals zugestanden worden, da doch ein nicht nnbcdcntcnder Theil deS
Vermögensvom Gotteskasten aus dcu Wiperti-Kloster- nnd Kirchengütern entnommenwar. Es erklärt sich
dieß aber ans dem Umstände, daß die Stiftcrin des GotteskastcnS einen Theil der Wiperti - Klvstcrgütcr der
Wiperti-Kircheüberlassen hatte, woranö das jahrliche Ffrnm deS Wiperti-PredigerS nnd andere Natnralerhe-
bnngen herrühren. — Wenn daher in der Instruction dcr Acbtissin Anna Dorothea vom I. 1691 sür die
Kasserverwaltuug ausgesprochen ist, daß der Gotteskasten zn keinem andern Zweck bestimmt sei, als daß vor¬
nehmlich Kirchcu- uud Schuldicucr mit ciuer ehrlichen Besoldung versehen werden, so folgt daranS nur, daß
hier der Zweck des GotteskastcnS nnr im Allgemeinen bestimmt sei. Daß uuter dcu Kirchcu- uud Schnldic-
nern, wclchc demnach znr Theilnahmeam Gotteskasten berechtigt waren, die Geistlichen dcr 4 Stadtkirchen uud
die Lehrer am Gymnasio vorzugsweise uud nach einem gewissen Verhältniß an den Einkünften des Gotteska¬
stcnS seit seiner Gründung bis zur neuesten Zeit partieipirtcn,geht aus den noch vorhandcncn Rechnungen des¬
selben bis zur Evidenz hervor. ES ist anzunehmen, daß dcr vorzüglichen Berücksichtigung dicscr Bcncficiaricn,
wclchc eiue so lauge Zeit hindurchStatt gesunden hat, anch eine vorzüglicheBerechtigung entsprochenhabe.

Anßer dcr Versorgungdcr Kirchcn- und Schnldicncr hatte der Gotteskasten ursprünglichanch die
Sorge sür die Armcnpflcgc, die vor dcr Reformation, da es noch kcinc Armcn- nnd Waisenhäuser gab, vou
den Klöstern gefordert worden war, und für die Erhaltung der vier Kirchcn, Kirchenhänfer uud Schulgebäude
übernommen. Dcr mit dcm Gottcskastcn vcrcinigtc Armcnkastcn,dcr zuerst besonders verwaltet wurde, war
nach dcr Reformation die einzige Armenkasse und zugleich Banfonds. Zn den Einnahmen dcssclbcn flössen
anßer dein Ertrage des schon erwähnten grauen Hofes und andrer liegenden Gründe dcr Ertrag dcs von dcr
Acbtissin Anna zu dicfcm Zwcck angeordneten Klingebentels aus dcu vier Stadtkirchen, theils Behufs AuSthci-

2') Hauptbuch der S. Nico!.-Kirche kul. 67., wonach »die Fundation dcs Gotteskastens zu keinem andern Ende

ist angeordnet worden, als daß die 4 Kirchcn, Kirchenhäufcr und Schulen in baulichem Wesen erhalten und die Kirchen- und
Schuldiener an denselben unterhalten und besoldet werden.«

2°) So hatte dcr Rector der Altstadt, Simon Klcinschmidt, ein Lohn vom Altar des h. Andreas, welches 6 Mal¬

ter Weizen betrug. Brgl. das Schreiben dcs Hofpred. Absdorf an die Aebtissi» v. I. 1538 in dem alten Consist.-Akten¬
stück des Gymnasialarchivs, S. 6 u. f.
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luug von Almoscn an armc, kranke nnd gebrechliche Pcrsonc» 2»), thcilS aber auch als Beitrag zu den vo»
demselben zn bestreitenden Baukostenfür die vier Stadtkircheu, Scho» im 16. Jahrhundert entstanden aber
bei den vier StadtkirchenbesondereBaukastenzu welche» seitdem eiu Theil des KliugebeutelertrageS floß.
Später (im 17. Jahrhundert) behielten die Kirchen den Ertrag deS KlmgcbcntclS ganz für sich. Nur die
S. Bened.-Kirchezahlte nach wie vor den Ertrag des Vormittags-Klingcbcntclsan den Gotteskasten nnd be¬
hielt nur deu Ertrag des Nachmittags-Klingcbcntclsfür sich inne. Von dieser thcilwciscn oder gänzlichen
Zahlungseinstellung der 4 Stadtkirchen war aber die Folge, daß der Gotteskasteu vou seiner Bauverbindlichkeit
bezüglich der 4 Stadtkircheu ganz vder theilweise befreit wurde, Die S. Bened.-Kirchemußte daher von
dieser Zeit an dein GotteSkasteneinen Theil seiner Banverbiudlichkeit rücksichtlich der Gebäude derselbe» abneh¬
me». Es wird hieraus aber ersichtlich, wie die Bauverbiudlichkeit deS Gvttcskastens für die vier Kirchen an
die Bedingunggeknüpft war, daß diese de» ganze» Ertrag ihres Klingebentels zu demselben zahlten. Auffal¬
lend muß eS freilich hiernach erscheinen,daß der Gotteskasten die Bauverbindlichkeit für die S. Slcgidü-Kirche
behielt, nachdem dieselbe die Zahlung ihres Klingebcutelertrags gänzlich eingestellt hatte. Eine weitere Folge
jener Zahl»»gscinstcllnng Seitens der Kirchen war die, daß der GotteSkasten auch die Armenpflege fallen ließ.
Diese überuahmeu vvu nnn an die Kirche» nnd späterhin (seit dem Ende deS 17. Jahrhunderts, wo die erste
Armenkasse entstand) die Kommune, ^s) Es »leidet keine» Zweifel, daß schv» die Aebtissi» Amia bei der
Grü»dnng des Gotteskastcus den Zweck der Armenpflege im Auge gehabt und bei der Gründung des Gottes-
kastens mit berücksichtigt habe. Das beweist außer der oben erwähnten Schenknngsnrknnde anch die Thatsachc,
daß sie »ans dem Armen Kasten« im I. 1572 3 Stipendien »für armc Stndeuteu« dotirte. ^^) Dem Zweck
der Armcnpslege dienten auch mehrere Vermächtnisse, die später zn dem Gotteskasten kamen und vv» demselbe»
verwaltet wurden. So stiftete ei» Hosrath Bcindvrs im I. 1656 ein Legat vo» 1000 g»ten Gülden oder
875 Thlr. »für seiue Freunde und hiesige armc Bürger«. Ebenso vermachte die Aebtissi» DorotheeSophie
im I. 1630 dcm Gottcskastcn 1000 gute Gülden znr Unterstützung von 12 Armen.

Außerdem hatte der Gottcskastcn die Verpflichtung übernommen, die kirchlichenAusgaben für Kom-

") Diese Ausgaben erscheinen, nachdem die besondere Verwaltung des Armenkastcns aufgehört hatte, in den Got-

reskastenrechnungen, wenigstens von 1600 an, unter dem besondren Titel »den Armen um Gottes willen.« Im I. 1614 be¬

trugen dieselben 21 M.gulden 19 gr. 6 ps. Außerdem aber wurden noch besonders alle Donnerstage, später alle 14 Tage,
vor dem Gotteskasten zu S. Nicolai von den Kastenherren Almosen unter die Armen vertheilt. Diese betrugen im I. 1614

154 M.gulden 6 gr. Der Gesammtbetrag derselben findet sich in den Rechnungen ebenfalls unter einem besonderen Titel der

Ausgabe. Auch bei dcm Kasten zu Lcißnigk sollte nach der Ordnung desselben der Ertrag des Klingcbcutels in besondere Al-
moskisten fließen.

'") Die S. Nicolai-Kirche hatte schon 1568 ihren besondern Baukasten (s. das Hauptbuch derselben).

Die S. Nicol.-Kirche war schon 1623 gegen ein Kapital von 150 Thlr. mit ihren Ansprüchen an die Bau¬

verbindlichkeit des Gotteskastens laut des mehrerwähnten Vergleichs mit den Vorstehern des Kastens in der Weise abge¬
funden worden, daß die Vorsteher zu S. Nicol. »nicht befugt sein sollten, was auch gleich künftig die Gebäude« (der S. Ni¬

col.-Kirche) »kosten wollen, den Kasten um eine fernere Darlage und Zubuße anzusprechen.« Die S. Blasii-Kirche mußte

feir dem I. 1628, seit dem sie den Ertrag des Klingcbcutels für sich zurückbehielt, die Bauverbindlichkeit dcm Gottcskastcn

abnehmen und übernahm die Baukosten für ihre Gebäude von dieser Zeit an selbst.

-6) Vrgl. Fritsch Gesch. v. Ouedl. II. S. 216.

Die Urkunde darüber befindet sich im Magistratsarchiv. Vrgl. Rathhäusliche Akten, betr. das Barfüßer-Klo¬

ster X. 5. und daselbst das Schreiben des Magistrats an die Aebtissin v. I. 161S. S. 32». Ranke irrt aber, wenn cr in

seiner Gesch. des Gymnas. (Nr. 6 des h. Wochenbl. 1835) auf Grund jenes Magistratsschreibens annimmt, daß die Aebtissin

Anna gleich bei der Gründung des Gymnasiums 60 Thlr. zum besseren Fortbringen armer Studenten bestimmt und

außerdem die 3 sogen. Stolbergschcn Stipcndia, jcdcs zu 20 Thlr., 1572 gestiftet habe. Jene 60 Thlr., von welchen der

Magistrat keineswegs sagt, daß sie gleich bei der Gründung des Gymnasii dieselben ausgesetzt habe, sind offenbar

nichts anderes, als die 3 Stolb. Stipcndia.



muuiou-Bedürfnisse (an Wein, Oblaten nnd Lichten) für die 4 Stadtkirchcn zu bestreiten. 2S) Von dieser

Verpflichtung wurde der Gotteskasten rücksichtlich der Blas«-Kirche dadurch befreit, daß dieselbe mit einem Ka¬

pital von 125 Thlr. ein für allemal abgcfuiideu wurde. Gegen Ende dieses Jahrhunderts wurde wegeu des

schlechten VcrmögcnSzustaudes deS Gottcskastens (1694) die Zahlung dieser Kommunion-Kosten an die 3 an¬

deren Kirchen anf 20 Jahre sistirt. Während dieser Zeit mußten diese Kosten von den Kirchen selbst bestritten

werden. Ebenso mußte die S. Bcncd.-Kirchcukasse auS demselben Grunde einen Theil der Baukosten für die

Reparatur des Diakonatshauses um dieselbe Zeit selbst übernehmen, während die Ausgaben des Gotteskastens

für die Besoldung der Kirchen- nnd Schnldiener ungeschmälert blieben; ein Beweis, daß die Verpflichtung des

GotteSkastcnS zur Bestreitung jcuer kirchlichen Bedürfnisse als eine bedingte und untergeordnete angesehen
wurde.

Der Gottcskastcu ist demnach feiner ursprünglichen Bestimmung nach, sowie auch der Observanz zu-Natur des

folge, die sich seit seiner Gründung gebildet hat, ein Fonds für bestimmte Kirchen nnd Schulen, dessen besou- Kastens,

dere, zum Theil bedingte Verpflichtungen in Ermangeluug der Fundationsurkunde nach der Observanz bestimmt

und beurtheilt werdeu müssen. Hiermit wäre denn auch schon die Natnr des Fonds angedeutet. Ohne Zwei¬

fel ist derselbe als eine fiia causa, oder als eine fromme Stiftung anzusehen, deren Vorsteher und Obervor¬

steher verpflichtet sind, die Einkünfte derselben stistungsgemäß zu verwenden. Eine pia causa wird derselbe

anch von der Abteilicheu Regierung oftmals genannt und als solche thatsächlich anerkannt. Denn wäre der¬

selbe als ein fiskalischer oder landesherrlicher Fonds betrachtet worden, so würden zuvörderst den Kirchen- und

Schnldienern nicht gewisse Rechte in Bezng auf deu Gottcskastcu zuerkannt worden fein, wie dieß in dem 1623

vor dcm Fürstlichen Konsistorio gestifteten Vergleich zwischen den Kastenhcrren und den Kirchvätern zu S. Ni¬

colai geschehen ist. 2») Es würde ferner dem Gotteskasten, wie dieß im I. 1628 geschehen, ein stillschwei¬

gendes Vorzugs- nnd Unterpfandsrecht vor späteren hypothekarischen Gläubigern nicht ertheilt worden sein, da

ja derselbe dieses Recht nach dcm damals geltenden Sächsischen Rechte als fiskalischer Fonds schon ohne

besondere gesetzliche Vorschrift würde genossen haben. Sodann würde der Gotteskasten die mit seiner Verwal¬

tung verbundenen Prozeß- und Gerichtskosten, die ihm als einer pia causa zur Last fielen, als fiskalischer

Fonds uicht zu tragcu gehabt haben. Hätte die Aebtissin Anna ferner einen landesherrlichen Fonds gründen

wollen, so würde sie nicht, wie geschehen, einen Erbenzins auf die zu demselben legirten Aecker gelegt haben.

Indem sie die Leistung dieser Erbenzinse an die Abtei uud Probstei urkundlich festsetzte, stellte sie den Fouds

offenbar dcm Abtcilichcu Fiskus als eine» heterogenen Fonds gegenüber. Es ist daher nicht zu bezweifeln,

daß dcr Gotteskasten eine pia causa fei nnd daher zu deu Versorgungsanstalten im Sinne des Prenß. Land¬

rechts gehört, die nach dcm Willen des Stifters verwaltet werden müssen. Es dürfte aber eben so wenig zu

bezweifeln fein, daß dcr Wille der Stisterin theils aus dcr mchrerwähnten Donationsurknnde derselben, theils

aus der Observanz, die sich zu ihren Lebzeiten übereinstimmend mit dein Willen derselben bilden mußte und

durch Tradition in dcr Verwaltung sich dann weiter fortpflanzte, im Wesentlichen zur Genüge zu erkeuneu ist.

Die Acbtissinncn disponirten daher anch über die Verwendung deS Fonds mit dcr Bcschränknng, welche der

Zweck dcr Stiftung uud die Observanz ihnen auferlegte.

Diese Verpflichtung erhellt schon aus dcm zwischen den Kastenvorstehern und den Kirchvätern zu St. Nicol.

1623 zu Stande gekommenen Vergleiche, welcher sich im Archiv dieser Kirche findet.

2") Dieser Vergleich, wodurch dcr Gotteskasten gegen eine Abfindungssumme von ISO Thlr. von seiner Bauverbind¬

lichkeit gegen die S. Nicolai-Kirche befreit wurde, findet sich im Archiv gedachter Kirche und enthält u. a. den Passus: »Je¬

doch soll solche Vergleichung dcr Kirche an ihren beim gemeinen Gotteskasten habenden Rechten nnnachtheilig sein« u. s. w.

2") Vrgl. Walther's Lehrbuch des Sächsischen Privatrechts von Haubold Z. 207. und Meißner's Darstellung

dcr Lehre vom stillschweigenden Pfandrechte nach Chursächsischem Rechte Th. II. Bd. 4. z. S18 ff.
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Vermögen T^cr Vcrmögcnszustand des Gottcskastcns, wic cr im Anfange des 17, Jahrhunderts gewesen, läßt
des Kastens, sich nach den ans dieser Zeit noch vorhandenen Rechnnngen desselben ziemlich genan bcurthcilcn. Am bedeu¬

tendsten war ohne Zweifel schon bei der Gründnng des Gottcskastcns das Grundvermögen desselben.Aus der
Kornpacht, die im Anfange des 17. Jahrhunderts noch statt der Gcldpacht gegeben wurde, läßt sich der Um¬
fang der Läudereieu, die damals der Gotteskasten besaß, aus e. 23 Husen abschätzen, das Kapitalvermögen be¬
trug c. 18000 Thlr. Das letztere vermiudertc sich zum Theil in Folge des Krieges, wo die Aecker oft wüste
und unangebantlagen, und die Häuser-Hypotheken ihre Sicherheit verloren "'), zum Theil in Folge von
Konkursen und Unterschlagungen des Kastenvorstehers^"), bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts auf o. 7000
Thlr., während daS Grundvermögen fast ungeschmälertblieb. Bis zur Aufhebung des Stiftes mehrte sich das
Kapitalvermögen indeß wieder auf e. 24000 Thlr., auch daS Grundvermögen stieg auf o. 28 Hufeu Laudes.
Seitdem die Verwaltung des Gottcskastcns im I. 1815 an die Königl. Prcnß. Regiernngübergegangen war,
minderte sich zwar das Grundvermögen wieder bis ans o. 22 Hnfen; dagegen wnchs das Kapitalvermögen in
Folge der erhöhten Pachtpreifeund bei einer sorgfältigen Kontrole uud Verwaltung so bedeutend, daß seit
dem I. 1815 bis zun: I. 1838 nach nnd nach mehr denn 1700 Thlr. jährlich den etatsmäßigen Besoldun¬
gen zugelegt und beträchtliche Summen zn außerordentlichenUnterstützungen iu diesem Zeitraum verwendet wer¬
den konnten und der Gotteskasten dabei doch noch im I. 1838 ein Kapitalvermögen von psi, 51276 Thlr.
besaß, während das Grundvermögen desselben sich ans 22 Hufen 29^ Morgen Acker belief.

Vermal- Hinsichtlich der Verwendung der Gottcskastcneinkünste wurde von der Abteilichen Regierung die Ob-
rung dcs servauz als maßgebend betrachtet. Die Nechtsgültigkeit dieser Observanz wird in mehrfacher Beziehung in dem

Kastens, zwischen den Kirchvätern zn S. Nicolai nnd den Kastenvorstchcrn vor Fürstlichem Konsistorio 1623 gestifteten
Vergleiche gcradczn anerkannt. Eine Anerkennung derselben lag ferner darin, daß die Abtcilichc Regierung im
I. 1691 »nach vorheriger Kommnnicirnng«mit den berechtigten Benesiciaricn des Gottcskastcns die Maßre¬
geln und Vorschriften, welche bis dahin hinsichtlich der Verwendung der Gotteskasten-Einkünfte gegolten hat¬
ten, in einer dem Kastcnvorstchcrzu gebenden Instruction zusammenfassen ließ. Eben so hat auch die Köuigl
Preußische Regierung die Observanz als maßgebend für die Verwendung des Fonds anerkannt, indem sie dem
Grundsatze Folge gab, daß die Verwendungdes Fonds und der ihm zufließenden Mehreinnahmennach der
Observanzund den daraus abzuleitenden Folgerungensich richten müsse und die Ueberschüssc der Einnahmen
uuter die Benesiciaricn nach Verhältnis;ihrer früheren Bethciliguug distribuirtwcrdcu.

Für die Verwaltung des Gottcskastcns wnrdeu bei der Stiftung desselben drei Kastenvorstchereinge¬
setzt. 2S) Sie wechselten alljährlich und wurden von den abgehenden Vorstehern der Fürstlichen Stiftsregie-
rnng vorgeschlagenund von dieser, nachdem sie in Fürstlicher Stifts - Kanzlei »gebührlich vorgestellt« worden,
bestätigt nnd nach gehaltener Predigt vereidigt. Daß sie eidlich verpflichtet wurden, die Güter des Kastcns
»getreulich zu disponircn« nnd sür alle Bcncfieiariendesselbenzu sorgen, sagt nnS der Psarrer Joh. Arndt
zu S. Nicolai. Sie hatten ursprünglicheinen größeren Umfang von Rechten und Pflichtenund übten
ohne Zweifel die Administration in selbstständigercrWcisc auS, als die späteren Administratoren. Daß die

2') So standen nach dem 30jährigen Kriege auf verödeten und niedergerissenen Häusern zu Quedlinburg 1S88Thlr.

Kapital aus dem Gotteskasten. Mehrere Stipendienfonds desselben mußten nach dieser Zeit erst wieder »gängig« gemacht

werden. Der Kasten mußte Kapitalien erborgen und konnte seine Zahlungen doch oft nur abschläglich leisten.

Aus einer Verfügung der Aebtissin Elisabeth vom I. 1722 geht hervor, daß der Gotteskasten in dieser Zeit,

zum Theil in Folge der Verluste, die derselbe durch einen ungetreuen Kastenvorsteher erlitten, nicht einmal mehr im Stande
war, die Kosten für die Reparatur des Diakonatsgebäudes zu S. Benedieti allein zu bestreiten.

-») Später, wie im I. 1614, fungirten auch wohl fünf Kastenherren. Unterbeamten derselben waren ein Kasten-

schreiber und ein Kastenknecht.

Brgl. das Hauptbuch der S. Nicolai-Kirche in der Copie einer Klage gegen die Kastenherren vom I. 1534.
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Aebtissin Anna ihnen auch in Rücksicht ans die Verwendung der Einkünfte des GotteSkastens gewisse Rechte
eingeräumthabe, läßt sich schou daraus abnehme», daß sie in der mchrerwähntcn Schenkungsurkunde »der
verordneten Vorsteher des GotteSkastens christlich Gewissen damit beschwert haben will,
die Kirchen- nnd Schnldienervon den geschenkten Aeckern um desto reichlicher zu belohnenuud zu versorgen.«
An der Stelle dieser alljährlich wechselnden Kastenherren wurde im I, 1685 ein beständiger Kastenherroder
Administratorgewählt, der nach Anweisungdes Konsistoriums die Verwaltung leitete und zugleich die Rcn-
dantnr führte. Diese Einrichtung dauerte, bis die K, Preuß, Regierung im I. 1815 die Verwaltung des
GotteSkastens übernahm. Dem bisherigen Administrator wnrde zunächst ein Kurator vorgesetzt uud diesem spä¬
ter noch ein zweiter Knrator beigegebenuud beiden die nächste Aufsicht über die Verwaltung übertragen. Diese
Aufsicht war zwar auf die Koutrole darüber beschränkt, daß die Verwaltungnach den Anordnungender Kö¬
niglichen Regierunggeführt wnrde. Gleichwohlübte daS Kuratorium durch die demselben zustehende Bericht¬
erstattung seitdem eiueu entschiedenenEinfluß auf die Verwendungder disponibel» Einkünfte des Fonds aus.

Das Gymnasium blieb auf dasjenige Maß feiner Betheiliguug am Gottcskasten, das demselben nntcrBcth eili-
der Abteilicheu Regierung gewährt worden war, bis zum I. 1838 fast befchräukt, während in dieser Zeit fastgung des
ausschließlich das kirchliche Interesse bei Verwendungder Mehreinnahmendes GotteSkastens wahrgenommen

. ' siums am

wurde. KastenSo kam es, daß, währendder Antheil des Gymnasiumsan demselben im I. 1815 pp. 578 Thlr.
betrug uud bis zum I. 1838 die Höhe von nur pp. 631 Thlr. erreichte, der Antheil der Geistlichen in dem¬
selben Zeiträume von 585 Thlr. auf 1360 Thlr. stieg. Der Gruud davon war aber ohne Zweifel in
nichts Anderem zu suchen, als in der Stellung, die der eine Knrator znr Kirche einnahm.

Zur Ausgleichungdieses Mißverhältnisses wurden den Lehrern am Gymnasio im I. 1839 jährliche
Unterstützungen im Betrage von 200 Thlr. bewilligt und diese 200 Thlr. vom I. 1846 ab etatsmäßig firirt.
In Folge einer anderweitcn Regnlirnng der Revenüen des GotteSkastens wurde dem Gymnasiumsodann im
I. 1848 ein weiterer jährlicher Zuschuß von 304 Thlr. zn seinem bisherigenetatsmäßigen Antheil noch zuge¬
billigt und übcrdicß der Antheil desselben au den Revenüen-Überschüssen auf ^ festgestellt. Die Kuratel für
das Gymnasium aber rücksichtlich der demselbenzugebilligten Ansprüche an den Gottcskasten übernahm seit dem
I. 1852 das Königliche Provinzial-Schul-Kollegium.

Diese» Auvrdttuugeu zufolge wurdeu seit dein Jahre 1848 für das Gymnasium1135 Thlr. jährlich
aus dem Gottcskasten verwendet, während die etatsmäßigenAusgaben für kirchliche Zwecke 1998 Thlr. nnd
für den Elementarnnterricht 476 Thlr. betrugen.

2. Die Kurrende.

»Laß deinen Sohn getrost studircn,« rief Luther eiust seiuen Zeitgenossen zu, »nnd sollte er auch die-
weil nach Brod gehen, so giebst dn uuserm Herrgott ein feines Hölzlein, da er dir einen Herrn aus schnitzen

2 2) unter der Abteilichen Regierung ist eben so wenig einem Geistlichen als irgend einem andern, bei der Verwal¬

tung des Gotteskastens bethciligten Benesiciar jemals die Kuratel desselben übertragen worden.

2°) Der jährliche feste Antheil des Gymnasiums am Gottcskasten steigerte sich in folgender Progression. Der¬

selbe betrug im I 1541 67z Thlr., im I. 1614 189/, Thlr., im I. 1698 322 Thlr., im I. 1763 396; Thlr., im I. 1815

578 Thlr. und im I. 1838 631 Thlr., 1848 1135 Thlr.

5") Durch die dankenswerthe Güte des Herrn Pastors Ant. Schmidt zu Felchta bei Mühlhausen ist es mir mög¬

lich gewesen, ein »>nis pcislliuinui» seines verst. Baters, weiland Superintendenten und Oberpred. zu S. Benedict!': »Die

Geschichte der S. Benedicti-Kirche«, ein umfangreiches, höchst gründlich und sorgfältig gearbeitetes Werk, voll interes¬

santer und wichtiger Aufschlüsse, das wohl werth wäre, für die hiesige Stadt und namentlich für die S. Benedicti-Kirche er¬

halten zu werden, für diesen und einen Theil des folgenden Abschnitts zu benutzen.
2
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kann.« — »Darum verachte mir nicht,« sagt derselbe, »die Gesellen, die vor der Thür panvm >iro>,lor «!oum
sagen nnd den Brodreigen singen.« Hatte doch Luther selbst den Brvdreigen dereinst gesungen. Hätte er dieß
nicht gckount, wer weiß, ob die Nachwelt nicht der Segnungen nnd Geisteswohlthatcn,die sie dem großen
Reformator zn danken hat, entbehrte? — Das Institut der Kurrende war es vorzüglich, das zn Lnthers Zei¬
ten armen und nnbemittelten Eltern es möglich machte, ihren Söhnen eine den Fähigkeiten derselben entspre¬
chende geistige Ausbildung zu geben. Anch das hiesige Kurreude-Justitut, wenn nicht noch älter, doch wenig¬
stens eben so alt wie das Gymnasium2"), erfüllte —- wenigstens seit der Reformation— diesen Zweck nud
fördert denselben noch gegenwärtig. Vieler unbemittelten Leute Kinder haben, so lange dasselbe besteht, ihre
Bildung mittelbar demselben verdankt. Nicht wenige unter Denen, die ihren Unterhalt in derselben fanden,
haben später iu verschiedenen Bernfsarten zum Segen ihrer Mitbürger, zum Segen deS Gemeinwesens gewirkt.
Daß die hiesige Kurrende verpflichtetwar, die Snceentoren in den Kirchen beim Vorsingen zu unterstützen nnd
daß die jüngeren unter denselben der Katechisation in der Kirche beiwohne» mußten, erfahren wir ans den
vom Rector Eckhard für die Kurrendeselrorus pauperum) im I. 1716 in lateinischer Sprache abgefaßten
Speeialgesetzen. 2°) Die Mitglieder der Kurrende fanden ihren Unterhalt, indem sie, wie noch jetzt, anf den
Straßen eurremlo nnd vor den Leichenhänsern,wenn sie dazu bestellt wurden, sangen nud die von der Wohl-
thätigkeit der Bürger ihnen dargebotenen Gaben nach Verhältniß unter sich vertheilten. Eine andere Quelle
ihres Unterhalts bestand darin, daß sie, wie die Mitglieder des Chors , von wohlhabende» Familien in das
HanS oder an den Tisch genommen nnd zu Aufsehern ihrer Kinder gemacht wurde». Später aber hörten diese
Iiospitia allmählich auf uud selbst die übrigen Quellen ihres Unterhalts flössen spärlicher. Es ist daher wahr¬
scheinlich,daß die Knrrende anch hier, wie an andern Orten, nicht bis zu nnsrer Zeit würde fortbestanden ha¬
ben, wenn nicht schon im 17. Jahrhundert Vermächtnisse zum Besten derselben von mildthätige»Private» ge¬
macht worde» wären. Unter diesen milden Stiftungen scheint die Schenkung einer Hnse Landes an die S. Be¬
nedict:-Kirche, um den Ertrag derselben den »armen Schülern«zukommenzn lassen, eine der ältesten zu sei»,
lieber diese sogcuaimte Kurreude-oder Armenschülerhnfe scheint ein Erwerbnngs-Dvknmcntnicht mehr vorhan¬
den zu sein. Die Knrrcndehuse findet sich schon nm das I. 1632 mit dem Bemerken in den S. Bcncdicti-
Kirchcnrechnnngenerwähnt, daß die Pacht in 4 Malter Roggen bestand nnd davon den armen Schülern Brod
gebacken wurde. In: I. 1694 betrug die Pacht für diese Hnfe 10 Thlr. Seit dem I. 1674 wurde die
Pacht für dieselbe an den Rector des Gymnasiums znr Vertheilung unter die Kurrendanergezahlt uud seit
dem I. 1782 wurde dafür, ohne Rücksicht anf die wirkliche Verpachtung,ein Firm» von 32^ Thlr. alljähr¬
lich gezahlt. Im I. 1813 wurde iudeß ein Antrag beim Konsistorium dahiu gestellt, daß, da keiue Urkunde
vorhanden sei, woraus die Verpflichtung der S. Benedict!-Kirche, die Pacht von der Kurrendchuse zu zahle»,

2") Ein Sängerchor, geistliche Lieder singend und durch die Straßen ziehend, findet sich im lg. Jahrhundert schon

öfters erwähnt und hat vermuthlich schon vor der Reformation bestanden. Die Mitglieder der Kurrende (in alten Urkunden

gewöhnlich arme Schüler oder curreullni'ij genannt) trugen bei ihrem Straßcngcsange braune Mäntel. — Vielleicht hatten die
von Fritsch (in s. Gesch. I. S. 348) aus einer Urkunde von 1317 angeführten «c»Ii>i-e8 «u>>e>'i>elliei!u> eine ähnliche Be¬

stimmung, wie die Kurrende, da sie zu gottesdienstlichen Handlungen des Gesanges wegen zugezogen wurden (sie werden 6ivi-

»is nklieijü pi'aeselltes et »il live speei-Uiter voe-ui genannt). Sie waren --upei >»?II>ei!Ui. d. i. mit einem «ui>e> sielli-

ei»,» (Jtal. pelliocik, Althochdeutsch pelis, Neuhochdeutsch Pelz, Franz. eig. oder mit einem Chorhemd

versehen. Ohne Zweifel sind es daher die mit dem Chorhemde versehenen Knaben, welche zu Chore gingen und bei dem Ge¬

sänge in den Gesang- und Betstunden zur Unterstützung des Vorsängers mitwirkten. Solche Chorknaben aus der katholischen

Zeit sind unstreitig auch gemeint, wenn von dem Rector Kleinschmidt (vergl. alte Konsist.-Akten im Schularchiv S. 6) ge¬
sagt wird, daß er mit etlicben Schülern in die Schloßkirche habe zu Chor gehen und singen müssen.

2°) Vrgl. Rathhäusliche Akten, betr. das Barfüßer-Kloster, IV. 5. S. 224 u. 25. Die Stelle lautet! In lemplo

cjiiisljiiö suo praesens sit et Ulm esueiiilo iuhuvel suevelltvi-es, tum o-ttvviiisuuoui iulei-zinl inl'ei-jores.
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sich crgcbc, und überdieß Stenern von dieser Hnfe zn entrichten waren, der Pachtzins für das Kirchen-Aerar er¬

hoben werde. In den alten Abtcilichen Konsistorial-Akten fand sich nnn aber folgendes Dokument vor: »Es hat

im I. 1612 am 13. Nov. ein Bürger in Halberstadt, Moritz Blathe, gebürtig aus Ditfnrth, vor der Stifts-

Kanzlei in Quedlinburg eine donatio intor vivos gemacht, nach welcher er feine im Ditfnrther Felde im lan¬

gen Nohde uud vor dem niedrigsten Holze belegenen 2 Hufen Morgen Ackerland und 11 Schwad Gras der

Beuedieti-Kirche, Schule uud Armen beider Städte dergestalt vermacht, daß der Magistrat (welchem er zu¬

gleich 25 Thlr. jährliche Zinsen abkauft und diese Snmme jährlich zu einem stipenelio tlieoloxiev bestimmt)

die Vertheilnng der jährlich als Pacht zu entrichtenden Maltersrüchte übernehmen solle.« ^') Hiernach nahm

das Konsistorium an, daß die in den Kirchenrechnungen vorkommende Arnicnschülcrhufe, von welcher die Kur¬

rende eiu Firum von 32z Thlr. bis dahin erhalten hatte, eine der von M. Blathe legirten Hufen fei, ob¬

wohl eiue Uebertragung der Administration auf den Administrator des Aerars zu S. Beuedieti uicht ermittelt

war, nnd entschied sich dahin, daß der Kurrende die firirten 32z Thlr. jährlich ohne alle Abzüge fernerhin zu

zahlen uud die S, Benedict!-Kirche durch den Ueberschuß der Pacht für die Grundsteuer zu entschädigen sei.

Die Annahme jedoch, daß die Armenschülcrhnfe eine von den Blathefchen sei, beruhte offenbar auf uichts An¬

derem, als anf der Verinnthnng, daß unter den »Armen«, für welche Blathe fein Legat mit bestimmt hatte,

die armen Scbülcr oder Kurrendancr zn verstehen seien. Die Armcnschülerhuse ist aber schon aus dcm einfa¬

chen Grnnde keine von den Blathefchen, weil jene am Lehhof liegt, und diese im langen Rohdc vor dcm Dit¬

fnrther Holze gclcgcn sind. Der Verlust, den die Kurrende dnrch die Fmrnng der Pacht seit dcm I. 1782

erlitten hat, ist nicht nnbcdcntcnd, da die wirkliche Pacht der Armenschülerhnfe schon im I. 1813 52^ Thlr.

Gold betrug.

Auf mehreren anderen Vermächtnissen gründet sich wahrscheinlich ein anderes Emolnmcnt, welches

sonst der Kurreude eine wesentliche Unterstützung und Beihülfe gewährte, die schon seit 1640 vorkommende

Tnchspende. Alle Jahr- wurden nämlich 2 oder 3 Stück Tuch für pp. 3V Thlr. angekauft uud das Tuch un¬

ter die Kurrendancr vertheilt. Daneben wurden auch wohl Bücher und einige Thaler in baarem Gelde nnter

dieselben ausgctheilt. Diese Tuchspeude horte indeß bereits im I. 1734 anf und wurde seitdem das soge¬

nannte Mantelgeld im Betrage von 29z Thlr. dcr Kurrende ausgezahlt. Im I. 1771 horte auch diese

Mantelgeldspeude gänzlich anf. Diese Tuch- oder Mantelspende gründete sich wahrscheinlich ganz oder zum

Theil anf folgende, zum Besten dcr Kurrende gestifteten Vermächtnisse.

Es vermachten nämlich der Kurrende:

1) im I. 1598 Margarethe Quenstedt, Wittwe des Kämmcrers Ouenstedt, geb. Tülcke, 50 Maricu-

gulden — 29^ Thlr., »davon den armen Schülern die Zinsen sollen gerechnet und gegeben werden.«

2) vor 1624 dcr Kämmerer Hermann Schimmelmann 100 M,gülden — 58^ Thlr. zur Kleidung für

die armen Schüler.

3) vor 1624 Elisabeth Schimmelmann 5V M.gnlden — 29^ Thlr.

4) im I. 1625 Agneta Kalm geb. Schulze, Wittwe des Rathskämmerers Hans Kalm, 50 Thlr. Von

»den jährlichen Zinsen sollen denjenigen armen Schülern oder Kurrendarien, so es am meisten bedürftig

uud sich im Lernen wohl anlassen, nach Gutachten ihrer Präccptoren Bücher gekauft odcr ihnen solche

Zinsen baar ausgctheilt wcrdcn.«

5) vor 1601 Joachim Stolze 100 M.gnlden — 58^ Thlr.

6) im I. 1632 Engelheit Berbeken, geb. Bueker, Wittwe des Andreas Berbeken, 100 Thlr., von deren

") Dieses Dokument ist offenbar ein Extrakt aus der damals nicht mehr bekannten, im Magistratsarchiv aber

noch im Original vorhandenen Urkunde über eine von Moritz Blathe 1612 gestiftete Schenkung von Todeswegen, deren

weiter unten noch gedacht werden wird.
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Zinsen »den ärmsten Schülern in der Klirrende etwas an Tuch oder Schichen zur Bekleidung verschafft
werden« sollte,

7) im I. 1636 der Rathskämmer. Dietrich Heidtseldt SV Thlr., wovon die Zinsen »unter die ärmsten
Kurrendarien getheilt« werden sollen.

8) Um 165V Margaretha Hötensleben, geb, Markwort, Wittwe des Pastor Hötensleben zu S. Bla-
sii, 5V M.gulden, von deren Zinsen den armen Schülern jährlich Bücher gekauft werden sollten,

9) Um 1650 Christian Hötensleben 5V Mgnlden — 29^ Thlr,, wovon die Zinsen jährlich unter
die armen Schüler vertheilt werden sollten.

Außerdem waren bei der S. Benedict!-Kirche noch mehrere andere Kapitalien als Legate belegt, deren
Zinsen den armen Schülern zu Gute kommen sollten. Von allen diesen festen Einnahmen ist den armeu
Schülern leider Nichts geblieben, Anch der Einnahmevon 6- Thlr., welche die Klirrende alljährlich auS der
Abtei, Probst« und Dechauei bezogeu hatte, ist dieselbe bei Aushebungdes Stiftes verlustig gegangen. Was
sie aus diesem Schiffbruche kaum noch gerettet hat, besteht einzig und allein in dem Pacht-Firnm von 32.^ Thlr.
und in 26 Sgr. 3 Ps. Ren theschen Legatengcldern von einem auf dem Hause Nr. 24 v. der kleiueu Hohen-
straße ruhenden unbeweglichenKapitale. Für die Verluste, die sie erlitten, konnte die Kurrende durch die seit
dem I. 18Z8 hinzugekommenefeste Einnahme von 15 Thlr. jährlich, welche derselben sür das Singen bei
der Liturgie aus dem Aerar zu S. Benedict!und Nicolai zugebilligt wurden, uicht entschädigt werden. Bei
dem Verluste des größten Theils der festen Einnahmen, in dereu Geuuß sich die Kurreude noch um die Mitte
des vorigen Jahrhunderts befand, konnte dieselbe in ihrer früheren Stärke sich um so welliger erhalten, als
auch ihre Einnahmenvon Leichenbegängnissenseit jener Zeit sich sehr vermindert hatten. So wird denn hier¬
durch erklärlich, daß die Kurrende,die noch im I. 1746 ans 33 Mitgliedern bestand, im I. 1769 schon auf
23 herabgesunkenwar lind im I. 1838 sogar nur noch 14 Mitglieder zählte.

3. Lcgatcnwcsen.
Die dein Gymnasio seit seiner Gründung durch die Mildthätigkeitder Bewohner unserer Stadt zuge¬

wendeten Legate lind Vermächtnissesind zum Theil durch ihr Alter so in Vergessenheit gekommen, daß es mir
Pflicht zu sein scheint, das Andenken an ihre Stifter einmal wieder zu erneuern und zugleich zu prüfen, ob
und wie weit die dem Gymnasiovon ihnen zugedachten Wohlthaten demselben bis jetzt erhalten worden
sind. 42)

Das sogenannte Weizengeld und die vom Magistrat verwalteten Schnllegate.
Das Blathesche Legat oder das sogenannte Weizengeld wurde von Moritz Blathe im I. 1612

dem Gymnasiumdurch eine Schenkungvon Todes wegen vermacht. Nach der darüber im Rathhäuslichen
Archiv noch vorhaudenen Originalurkundesind die Beuedicti-Kirche, Schule und Armen zu Legatarieu ernannt
und ist die Verwaltung des Legats dem Magistrat in der Weise übertragen worden, daß derselbe die Korn¬
pacht von 2 Husen ^ Morgen Landes »unter gedachter Kirchen- und Schulendienerund Armen, wohin es
der Rath am nöthigsten erachten werde, anstheilen« solle. Ans diesem Legate wurde dem Gymnasium bis um
die Mitte des verflosseucn Jahrhunderts eine Korupacht, in 9 Malter Weizen bestehend, zu Martini jedes Jah¬
res in nstura cutrichtet. Seitdem ließ der Magistrat die Pacht von 9 Malter Weizen jedesmal nach dem

Von den sul, Nr. 1., 4. und 6. angeführten Legaten finden sich Testaments - Abschriften, von dem Legate suii
Nr. 7. befindet sich die Originalurkunde im Archiv der S. Benedieti-Kirche.

4") Die zahlreichen, dem Kantor als Kirchendiener und den Gymnasiallehrern als Sueeentoren zu¬
stehenden kirchlichen Legate konnten in der folgenden Darstellung nicht mit berücksichtigtwerden.
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Martiuiprcise an die Gymnasialkasse in Gcldc auszahlen. Nach dem I. 176V wurde diese Geldpacht an die

participirenden Lehrer unmittelbar pro rata ausgezahlt und erscheint daher in den Schnlrechnnngen nicht mehr

in Einnahme und Ausgabe. Ob diese Geldpacht nvch gegenwärtig ans der Kämmereikasse erhüben wird, ist

ans dm Schulaktcn nicht zu ermitteln. Wahrscheinlich aber steckt dieselbe in dem Fmun von 342 Thlr. 21

Sgr. 3 Pf., welche daS Gymnasium jährlich aus der Kämmereikasse zn erheben hat. Bei dieser Voraussetzung

folgt jedoch aus der Natur des Legates, dessen Betrag uach dem Martini-Preise zahlbar war, daß dasselbe zu

irgend einer Zeit in ein Geldsi.rnm verwandelt sein muß. Die in einer früheren Zeit höchst wahrscheinlich

geschehene Finning der nach dem Martini-Preise zahlbar gewesenen Blatheschen Geldpacht kann aber bei den

in neuester Zeit so sehr gestiegenen Kornpreisen nur einen Verlust für das Gymnasium zur Folge gehabt haben.

Außer Moritz B lathe vermachten dem Gymnasium nvch Legate, deren Verwaltung dem Magistrat

übertragen ward:

1) Elisabeth Kliuk geb. Kegel, Wittwe des Nathskämmerers Niklas Klink, im I. 1614 200 M.gulden

— 116I- Thlr. Vvu dieseu 200 M.gulden admiuistrirt der Magistrat um 100 Gulden; die andern

100 Gnlden administrirt die Schnle selbst.

2) Margarethe Heidfeldt geb. Bothe, Wittwe des älteren Timotheus Heidfeldt, vor 1615 100 Thlr.

3) Elisabeth Holtweg 1579 ein Legat an Aeckern und Kapitalien, dessen Betrag von mir nicht ermittelt

worden ist.

Diese (und vielleicht noch andere) Legate sind, nebst dem Blatheschen Weizengelde nnd den weiter

unten erwähnten Kostgeldern znm jährlichen Betrage von 70 Thlr., in dem vom Magistrat alljährlich an die

Gymnasialkasse zn zahlenden Geldfirnm wahrscheinlich mit enthalten.

v. Die von der S. Benedieti-Kirche verwalteten Schullegate.

Legate, die unter der Administration der S. Benedict!-Kirche stehen, vermachten dem Gymnasio der

Zeitfolge uach:

1) 1586 der Rathskämmerer Andreas Onenstedt 200 M.gulden — 116- Thlr., wegen eines streitigen

Punktes im Testament durch Vergleich mit den Erben ans 100 Thlr. herabgesetzt.

2) 1593 der Bürgermeister Nikolaus Tülcke 50 M.gulden — 29^ Thlr.

3) vor 1600 Dietrich Schulze 66ß M.gulden. Dies Kapital war 1615 nicht mehr vollständig vor¬

handen.

4) 1625 Agneta Kalm, geb. Schulze, Wittwe des Rathskämmerers Hans Kalm, 50 Thlr.

5) 1625 der Rathskämmerer Hans Kalm 200 Thlr.

6) 1636 der Rathskämmerer Dietrich Heidfeldt 200 Thlr. Von diesem Vermächtniß sind jedoch nur

100 Thlr. gezahlt worden.

7) 1692 Salome Lüdger, geb. Bohne, Wittwe des Bürgermeisters Joh. Lüdger, »zu besserer Aufnahme

und Erhaltung der Quedlinbnrgischen Schnle«, 400 Thlr.

") Abschrist des Testaments findet sich im Rathhäuslichen Archiv.
") Obligation des Magistrats vom I. 1615 findet sich bei der Benedicti-Kirche.
42) Das Testament findet sich viiKinitliler im Magistratsarchiv. Brgl. des Magistrats, betr. das städtische

Archiv Nr. 48. Vol. I. S. 62.
4°) So dankbar daher das Gymnasium dem Magistrat für das sein muß, was er für dasselbe gethan hat und noch

thut, so wird doch durch die obige Ausführung die hier und da verbreitete Meinung, als ob jenes Fixum rein aus der Käm¬
mereikasse fließe, als eine irrige Borstellung beseitigt.

Die dem Suecentorat zu S. Benedicti, sowie dem Kantorat vermachten Legate sind hierunter nicht mit be¬
griffen.

") Ein Testaments-Krtraktfindet sich von dem Schulzeschen und Lüdgerschen, eine Abschrift des Testaments
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Außerdem ist noch ein sogen. Thielsches (höchst wahrscheinlich von Anna Margaretha Thiele

geb, Westphal gestiftetes) Legat zu erwähnen, von welchem gegenwärtig nvch 22 Sgr, 6 Pf. Legatenzinsen zur

Schulkasse fließe».

Vvu den sulz Str. 2 nud 6 genannten Legaten sind nach 1715 erweislich keine Legatenzinsen mehr

gezahlt. Das ganze, sul, Nr. 3 erwähnte, »für den Pfarrherrn, den Kaplan zu S. Benedieti und den kocwr

«(.'Iiowe zu 3 gleichen Theileiu< ausgesetzte Schulzesche Legat betrug 200 M.gulden — 116tz Thlr. Nach

einer Bemerkung des Pastor Titius zu S. Bened. (t 1635) ans dem Testaments-Ertrakt, vom I. 1615

waren schon zu jener Zeit anS den 116- Thlr. »in manifestum fi-auclem testatoris« 100 Thlr. gewor¬

den. Die zur Schulkasse fließenden Legatenzinsen, welche früher auf 2 Thlr. sich bcliesen, sind gegen Ende des

vorigen Jahrhunderts ans 28 Sgr. 9 Pf. redneirt worden. Das sul, Nr. 4 gedachte Kalmfche Legat ist

wahrscheinlich identisch mit dem sogenannten Braunschweigschen Legate, dessen ebenfalls redncirte Legaten¬

zinsen im Betrage von 1 Thlr. noch jetzt an die Gymnasialkasse alljährlich abgeführt werden.

Von dem Hans Kalmfchen, dem Lüdger sehen und Queustedtschen Legate erhob das Gymna¬

sium ehedem aä 1) 12 Thlr., acl 2) 22 Thlr. 15 Sgr., acl 3) 6 Thlr. aus dem S. Benedieti-Kirchenärar.

.Vä 1) zahlte dieses Aerar im I. 1731 nur noch 7 Thlr. 15 Sgr. nud seit dem I. 1789 sogar nur uoch 2

Thlr. 22 Sgr. 6 Pf. Seit demselben Jahre erhob das Gymnasinm scl 2) nur 7 Thlr. 21 Sgr. 3 Pf., ncl

3) nur noch 2 Thlr. 5 Sgr.

Diese Rednction der genannten Legate wurde ohne Zweifel dnrch den damaligen schlechten Vermö-

genszustand der S. Benedieti-Kirche veranlaßt. »«) Zn bedauern ist nur, daß das Gymnasium dadurch wie¬

derum eines Theiles der ihm vvn mildthätiger Hand zugewandten Wohlthaten verlustig giug.

c?. Die Kostgelder und das Altenburgsche Legat.

Nach einer bei den Gymnasialakten nvch vorhandenen Originalurkunde bestimmte die Aebtissin

Dorothea Sophia, Herzogin zu Sachsen Altenbnrgscher Linie, im I. 1631, da vvn ihr »die

Nothdnrft befunden worden, zur Ehre Gottes und zn mehrcrem Usnehmen der Schulen allhier den Kollegis

derselben ihre sehr geringe Besoldung in etwas verbessern zu lassen«, daß den Lehrern am Gymuasiv statt der

bisher theils bei der Bürgerschaft genossenen, theils von ObrigkeitSwegen ihnen gereichten Kost, gegen Wegfall

dieses Benefieinms:

aus der Abtei uud vou ihr selbst zus. .... 50 Thlr.

vvm Rath 60 -

vvm Gotteskasten 25 -

aus der Kirche S. Benedieti 15 -

aus der Kirche S. Nicolai 2°) 8 -

aus der Gemeine im Westendorf 10 -

und von der Gemeine des Neuenweges ... 5 -

von dem Tülckeschen und Agn. Kalmschen, die Originalurkundevon dem Heidfeldtschen Legate im Archiv der S. Be¬
nedict!-Kirche. Ebendaselbst findet sich auch die Urkunde über den sub 1. erwähnten Vergleich. Ein Extrakt vom Quen-
stedtschen Testamente ist im Schularchiv. Eine Urkunde über das H. Kalmsche Legat scheint nicht vorhanden zu sein.

") Schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gerieth die S. Benedicti-Kirche in so schlechte Vermögensum¬
stände, daß sie mit der Legatenzahlung an das Gymnasium mehrere Male im Rest blieb und daß sie (vrgl. Fritsch Gesch. v.
O.uedl, II. S. 23S) selbst einer Beihülse von 150 Thlr. aus der von der Aebtissin Sophie Zttbertine gestifteten Sublevations-
kasse bedurfte.

2°) Außerdem fließt aus dem S. Nicolai-Kirchenärarzur Schulkasse das sogen. Ottosche Legat, dessen Zinsen 2
Thlr. 14 Sgr. 3 Pf. betragen. Die Legaten für den Succentor zu S. Nicolai, die hier nicht in Betracht kommen, werden
von diesem selbst erhoben.
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gereicht und unter sie verthetlt werden sollten.
Dieselbe Aebtissin setzte außerdem für den feierlichen Aufzug deS Rectors mit den Schülern nach dem

Schlösse, an de» 3 hohen Festen, an welchen derselbe die Frühpredigt in der Schloßkirche zn halten hatte 5'),
ein Legat von 12 Thlr, 15 'Sgr, aus. Eben so bestimmte sie, daß jährlich am Reformativnöfeste den Schul-
Kollegeu eine Mahlzeit gereicht würde, welche spater in Gclde mit 2 Thlr. vergütet wurde. Die Aebtissiu
bewilligte demnach aus ihren Mittel» dem Gymnasium alljährlich 64 Thlr. 15 Sgr. Diesen Betrag zahlte
bis zur Aufhebungdes Stifts die Abteiliche Stifts-Kammer, während der Westphälischen Zeit die Kronen-
Ordenskammer, später die Konigl. Preuß. Domainenkasse und gegenwärtig wird derselbe ans der Kreiskasse er¬
hoben.

Von den obengenannten Kostgeldern wurden die 15 Thlr., welche die Benedieti-Kirchezu zahlen
hatte, seit dem I. 1789 wegen der derangirtenVerhältnisse des Kirchenärars ans 6 Thlr. 5 Sgr. redneirt.

Die von dem Magistrat zu zahlende» 60 Thlr., sowie die 1v Thlr., welche die Gemeine des Wc-
stendorss, später der Magistrat zn zahlen hatte, sind wahrscheinlich in dem Firnin von 342 Thlr. 21 Sgr. 3
Pf., welche die Gymnasialkassejährlich ans der Kämmcrci erhebt, mit enthalten. Das von der Gemeinde des
Ncncnwegsaber zn zahlende Kostgeld wnrde von den Zinsen eines vor uralter Zeit auf das Gemeindehaus
(vulgo der Stiefel genannt) gelegten nnablöslichen Kapitals von 15V Thlr. gezahlt. Seitdem jedoch dieses
Gemeindehans in Folge des gegen die Gemeinde eingeleiteten Konknröversahrens 17V6 verkaust worden, hat
der jedesmalige Eigenthümcr dieses Hanses 5 Thlr. Zinsen unter dem Namen Kostgelder von jenem unableg-
lichen Kapital an die Gymnasialkassezn zahlen. »2)

Anßer diesen Kostgeldern vermachte dieselbe Aebtissin dem Gymnasium in ihrem im I. 1630 errichte¬
ten Testamente ein Legat von 1000 gnten oder Meißner Gülden ö 21 Ggr. — 875 Thlr. Dieses sogenannte
Altcnbnrgsche Legat administrirteder Gotteskasten bis um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, wo die
Verwaltungdesselben an das Gymnasium selbst überging. Seitdem sank der Kapitalbetragdieses Legates bis
zum I. 1789 a»f 585 Thlr. herab. Ob später noch mehr vo» demselbengeschwunden, ist nicht zn ermitteln,
da die Legaten-Kapitaliennnr bis zu diesem I. in den Schulrcchnnngen unterschieden werden.

v- Heidfeldtfches und Grunzfches Legat.

Der Candidat der Rechte Christoph Heidfeldt vermachte in feinem im I. 1651 errichteten Te¬
stamente dem Gymnasium ein Legat von 1VVL> Thlr. dergestalt, »daß die Zinsen dieses Kapitals znr Hälfte
unter die Lehrer, znr andern Hälfte unter solche Schüler des Gymnasiums,die dessen bedürftig sind und sonst
ihre Stndia nicht fortsetzen können, sie seien einheimisch oder auswärtig, am Namenstagedes Testators, dem
Tage Lllristopliori (18. Deeember) alljährlich vertheilt werden.« Der als potrorius le^ati institnirte Tefta-
mentserbe, Joh. Andr. Heidfeldt,übereignete nach dem wahrscheinlichbald darans erfolgten Ableben deS Te¬
stators der Schnle das Legat durch Cefsion einer Obligation über 300 Thlr. und statt Baarzahlnng der übri¬
gen 700 Thlr. durch Abtretungvon 2.^ Hufen Landes. Eine gerichtlicheAusweisung dieser Ländereien er¬
folgte indeß nicht. Da nun im Lanfe der Zeit die eedirten Aecker theils von den Pächtern versäumt und de-
tcriorirt, theilweise auch wohl gar unterschlagen wurden, so daß 2^ Morgen daran fehlten, so trat Joh. Andr.

°') An die Stelle dieser Frühpredigtcn traten spater die 3 Schulreden, welche der Neetor noch jetzt alljährlich vor
den Schülernzur Vorbereitung auf die 3 hohen Feste zu halten hat.

Vrgl. den noch bei den Schulakten vorhandenen Verkaufs-Kontraktv. I. 1706.
Es konnte befremden, daß als Aequivalent für 70V Thlr. Kapital 2^ Husen abgetreten worden. Man muß

jedoch bedenken, daß das Geld damals in weit höherem Werthe stand als der Acker. Gel'» wurde damals gewohnlichzu 6
ausgeliehen, während z. B. Hufen (HeidfeldtfcherAcker) im I. 1665 nur 12 Thlr. Pacht gaben.
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Heidftldt mittels Vergleichs 1676 noch 2 Morgen von seinen eigenen Acckern ab. Der Umstand jedoch,

daß eine ordentliche Ausweisung immer noch nicht erfolgte, daß der Erbcnzins von den Aeckern durch Rctar-

daten vou beinahe 20 Jahren angewachsen war, daß die Pächter die Zahlung der Pacht unter allerlei Vor-
wänden verweigerten und daher die Pachte fast nie so viel austrugenals die Zinsen von 700 Thlr,, bestimmte

das Gymnasium endlich im I. 1686, sich mit den Erben dahin zn vergleichen, daß letztere gegen Zurücknahme
der der Schule eedirten 2^ Husen zur Baarzahlung von 700 Thlr. nebst Erstattung der bis dahin anfgelansc-
nen Kosten znm Betrage von 45 Thlr. sich verstanden. Damit hatte das Gymnasiumsich dm vollen Besitz
der legirten 1000 Thlr. gesichert, sich aber dagegen des Besitzes von 2.^ Hnsen Landes, die es nicht zu admi-
nistriren verstaub, entäußert; eines Besitzes, der damals freilich anch unter günstigeren Umständen kaum 30
Thlr. Pacht ciutrageu kouute, gegenwärtig aber, wenn das Gymnasium im Besitz der Aecker verblieben wäre,
wenigstens das Achtfache an Pachtzinsen eintragen würde. Auch das Kapital dieser 1000 Thlr. blieb dem
Gymnasiumuicht einmal ganz. In Folge einer mangelhaften Verwaltung war dasselbe um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts bereits auf 650 Thlr. redueirt, jedoch im I. 1739 wieder bis zu 696^ Thlr. ergänzt.

Von diesem Legate wurde die Hälfte der Zinsen bis znm I. 1760 baar unter arme nnd fleißige
Schüler des Gymnasiums, dem Willen des Testators gemäß, vertheilt. Seitdem aber wurden von der Halb-
schied der Legatenzinsen,nm den zn dieser Zeit sehr gesunkenenFleiß unter den Schülern am Gymnasio wieder
zn heben, Prämienbücher angeschafftund zur Belohnung des Fleißes unter arme Schüler vertheilt. Dieß ge¬
schieht noch gegeuwärtig und sind zu diesem Zweck, inol. eines Zuschusses von 6 Thlr. aus dem Schnl-Aerar,
21 Thlr. jährlich im Gymnasial-Etat ausgesetzt.

Es dürfte indeß dem buchstäblichen Willen des Testators entsprechen,daß dieses Legat, wie früher,
wieder in Gelde vertheilt werde, zumal die Verleihungvou Prämienbüchern gegenwärtig uicht mehr, wie frü¬
her, als eine wesentliche Unterstützunganzusehen ist, vielmehr mir zur Ermunterungdes Fleißes dient, wogegen
der letzte Wille des Testators sich deutlich dahiu ausspricht, daß die Zinsen des legirten Kapitalesznr Hälfte
uuter solche Schüler vertheilt werden, die dessen bedürftig sind und sonst ihre Stndia uicht
fortsetzen können.

Zn gleichem Zwecke möchte vielleicht auch
das vou dem Bürgermeister Valentin Grunz 1662 gestiftete Legat, 5Z)

dessen Zinsen 10 Thlr. betragen, die alljährlich aus der S. Spiritus-Hospitalkassegezahlt werden, mit zu
verwenden sein, da aus den Schnlaktenhervorgeht 5«), daß auch die Zinsen dieses Legats, ebenso wie die
des Heidseldtscheu, ursprünglich in Gelde uuter arme uud fleißige Schüler vertheilt wurden.

L. Die von der Gymnasialkasse verwalteten Schullcgatc.

Außer dem oben erwähnten Heidfeldtfchen uud Altenbnrgfchen Legate stehen nnter der Verwaltung
des Gymnasiums selbst noch mehrere andere Legate, von denen sich jedoch, so weit sie ans alter Zeit herrüh¬
ren, zum Theil nur spärliche und dürftige Nachrichten erhalten haben. Es sind folgende.

Dem Gymnasium vermachten:
1) Valentin Schmidt im I. 1598 200 M.gulden 116Z Thlr.

°") Die Vergleichsurkunde, in welche der tenor des HeidfeldtfchenTestamentes aufgenommen ist, findet sich in den
Gymnasial-Akten. Das Testament selbst findet sich nach einer Notiz zu den Schulrechnungen vom I. 1770 in den Stifti¬
schen Konsistorial-Akten.

5 b) Das Testament findet sich weder im Magistratsarchiv,noch (nach der Versicherung des z. Administrators) bei
!>em S. Spiritus-Hospital, welches die Verwaltungdes Legats hat.

°°) Brgl. des Gymnasiums,die Chronik dess. betr., k. vol. IV.
5?) Abschrift des Testaments findet sich bei den Schulakten.
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Das Kapital dicscs Legats betrug schon seit dem Anfange des vorigen Jahrhunderts nur noch

100 Thlr.

2) die Propstiu Anna Dorothea, aus dem Hause Schvuburg, Glaucha und Waldenburg, im I. 1645

ein Legat von 500 Thlr.

Schon im Anfange des vorigen Jahrhunderts war dasselbe leider spnrloS verschwunden. 6«)

3) Dorothea SegiuS, geb. Prätvrius, Wittwe des Bürgermeisters, plixsici orcimai'ii, auch Fürstl.

Laudgräfl. Hesstscheu Leibarztes und Schulinspeetors zu Quedlinburg, Lie. Andr. Segius, Tochter des

vormaligen Ncetors am Gymnasio N. Joh. Prätorius, im I. 1693 200 Thlr. '')

Unter dem Namen »Prätoriussches Legat« findet sich in den Schulrechuuugen des vorigen Jahrhun¬

derts ein Kapitalbetrag von 385 Thlrn. mit der Bemerkung verzeichnet, daß das Legat früher weit bedeutender

gewesen. Es sind aber offenbar zwei Legate dieses Namens in Eine Summe zusammengeworfen. Denn ans

Eckhard's Nachrichten von den öffentlichen Bibliotheken zn Quedlinburg, 1715, S. 33, ergicbt sich, daß auch

4) Jnstiua PrätoriuS, des Amtsraths Vogel'S Wittwe und der vorhin genannten Dorothea P,

Schwester,

das Gymnasium mit einem Legate bedacht hat, dessen jedoch in den Schnlakten uud Rechnungen nirgends Er¬

wähnung geschieht.

5) der Fürstlich Anhaltschc uud Gräflich Schwarzburgsche Rath und Kanzler vr. Friedrich Lentz im Jahre

1648 500 Thlr. dnrch Cession einer vom Magistrat h. Stadt ansgcstellten Obligation von demselben

Jahre. «")

Die von Seiten des Magistrats im I. 1651 geschehene Zurückzahlung von 200 Thlru. auf diese

Obligation findet sich uuter der Obligatio» selbst vermerkt, ebeu so die Zurückzahlung von 100 Thlr. im

I. 1657.

Nach dem bei den Schnlakten befindlichen Verzeichnisse der Schullegate vom I. 1715 betrug das

Legat zn jener Zeit nur 300 Thlr.; die Schul-Rechnungen von 1757 ab weisen sogar nur noch 150

Thlr. Kapital von diesem Legate uach.

6) Heleuc Luise Wesche, geb. Hammer, »in Betracht, daß Schnllehrer, wenu sie ihr Amt treulich ver¬

walteten, vieler Menschen ihre Wohlfahrt beförderten« im I. 1752 durch Schenkung von Todes wegen

200 Thlr., wobei die Schenkgeberin zugleich festsetzte, daß alljährlich am Tage uach Johannis abwechselnd

von einem der vier obersten Lehrer eine deutsche Rede über ein Thema, »so sich auf das Reformations¬

fest schicke«, solle gehalten werden.

7) Der Kanonikus uud Advokat Justus Gottfried Maschklappen vermachte dem Gymnasium im I.

1785 seine Bibliothek und 34 Morgen Aecker mit der Bestimmung, daß alljährlich in der Woche nach dem

heiligeu Drcifaltigkcitsfeste znm Gedächtniß dieser Stiftung abwechselnd von einem der vier obersten Leh¬

rer eine öffentliche Rede gehalten werde, »worin der Artikel von der hochgelobten göttlichen Dreieinigkeit

abgehandelt und wechselsweise ein Jahr um das andere ein Beweis von der wesentlichen, wahren Gottheit

2 2) Eine Abschrift des Testaments ist früher bei den Schnlakten vorhanden gewesen (vrgl. Nachrichten zu den

Schulrechnungen vom I. 1770, S. 3'-).

2«) Dorothea wird sie in der von einer beglaubigten Abschrift eines Testaments-Extrakts vom Rector Sam.

Schmid genommenen Kopie genannt. Die Kopie befindet sich im Schularchiv. Eckhard dagegen nennt sie in seiner »Nach¬

richt von den Bibliotheken« :e. Elisabeth Prätorius (S. 33). Das von der Dor. Prat. herrührende Legat hieß ursprünglich

das Segische.

Brgl. Eckhard's Nachricht ?c., S. 33, und das Verzeichniß der Schullegate vom I. 1715 bei den Schnlak¬

ten. Die Obligation findet sich im Schularchiv. 3
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dcs Herrn Jesu Christi und deS heiligen Geistes, wie solches aus der heiligen Schrift leicht geschehen
könnte, geführt werden solle.«

8) Christine Sophie Friederike Wineken, Tochter deS ehemaligen Rectors des h. Gymnasii, N.
Joh. Caspar Eberhard Wineken, die sich bis an ihr Lebensende mit ihrer Hände Arbeit ernährte, im I.
1806 200 Thlr,

9) der U. der Philosophieund Kricgsrath Johann Heinrich Jakobi ans »herzlicher Dankbarkeit für die
Wohlthaten, die er auf dem h. Gymnasium genossen und in besondererAnerkennung alles dcs Guten,
welches er seinen Lehrern zu verdanken habe«, im I. 181 l, incl. 1000 Thlr. zur Gründung eines Sti¬
pendiumsfür Studireudc, welche aus Quedlinburg gebürtig siud, das h. Gymnasium besucht habeu uud
Philologie oder Theologie oder Oekonomie stndiren, 4000 Thlr. mit der Bestimmung, daß zum Andenken
dieser Stiftung alljährlich am Geburtstage des Testators abwechselnd von einem der vier oberen Lehrer
eiue Rede über einen Gegenstand der Pädagogik, Philologie oder über einen praktisch anwendbaren Ge¬
genstand der theologischenDogmatil gehalten werde.

Auch uach Einverleibung dcs Stifts Quedlinburgin den Verband des Preußischen Staates sind dem
Gymnasinmvon einer «och lebenden edeln Wohlthäterin und von einem ebenfalls noch lebeudeu verehrte»
Gönner desselben nicht unbedeutende Legate zugewandt worden, nämlich

von Frau Johauue Auguste Beunighanß, geb. Kranz, zn Ballenstedt,aus Quedlinburggebürtig,
welche zur Gründung eines Stipendiums für unbemittelte Söhne hiesiger Einwohner, die vom hiesigen
Gymnasinm znr Universität abgehen uud sich durch Fleiß und sittlich gutes Betragen ausgczeichuen, ans
frommer Pietät für ihreu verst. Vater, deu weilaud Fabrikhcrru Johann Hcinrich Kranz zu Quedlinburg,
unter dem Namen »Johann Hcinrich Kranzsches Stipendium«, im I. 1850, 1100 Thlr. in
Staatsschuldscheiuen,

und
von dem Herrn RcgieruugsrathWilhelm Volk zu Erfnrt, der, »erfüllt von Verehrung gegen eine
Bildnngsanstalt, au welcher seiu Vater, der weilaud Kouigl. Hofrath Jakob Wilhelm Volk, uud sein
Oheim, der verstorbene Apotheker Johann Gottlieb Volk, ihre wissenschaftliche Ausbildung erhalten uud
au der sein Großvater, Paul David Volk, als Lehrer fuugirt habe«, zur Stiftung zweier Stipendien für
arme nnd würdige Schüler dcs hiesigen Gymnasii, die zn Quedlinburg oder Ditsurth geboren siud, eine
der bcidcn obern Klassen des Gymnasii besuchen, dnrch Anlage und Fleiß znm Universitätsstudium befä¬
higt sind, der christlichen Kirche durch Kirchenbesnch, Bckenntniß und Geuuß der Sakramente angehören
und in christlicher Gesinnung und Sitte einen frommen Lebenswandel führen, im I. 1852 1000 Thlr.
in Staatsschuldscheiueu der Austalt durch Schcukuug überwies.

Vor Kurzem endlich wurden dem Gymnasium uoch dnrch die preiswürdige Fürsorge der demselbenvor¬
gesetzten hohen uud höchsten Dienstbehörde ans dem Klostcrbcrgenschcn Stiftungsfonds 190 Thlr.
jährlich znr Gründung von 4 Stipendien für »bedürftige, dem Universitätsstndium sich widmende Schüler,
welche bereits iu der dritte» Klasse, vou obeu gerechnet, sich befinden, uud denen von dem Lehrer-Kollcgio das
Zcuguiß guter Fähigkeiten, vorzüglichen Fleißes und eines stets sittlichen Verhaltens Behufs der Erlangung
dieser Stipendien ertheilt wird«, huldreichst überwiesen.

Alle diese, dem Gymnasiumiu der Zeit seiueS mehr als dreihuudertjährigeu Bestehens erwiesenen
Wohlthaten, deren wir in obiger Darstellung gedacht haben, sind und bleiben nns eben so viel dankenöwerthe
Beweise von dem Werthe, der zu verschiedenen Zeiten auf eiue gründliche Jugendbildunggelegt ward.

So sei denn allezeit gesegnet das Andenken an die Wohlthätcr uud Wohlthätcriunenunserer Anstalt!
Diese aber sei und bleibe für nnd für, im Sinn und Geist ihrer Wohlthätcr, waS sie vou allcm Anfang ge¬
wesen, — eine Pflegerin echter Humanität uud Wissenschaft, eine Pflanzstätte wahrhaft christlicher Bildung!

vr. Schmidt.
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